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Hauptwahlvorstand      
für die Wahl zum Hauptpersonalrat für die Behörden, Gerichte 
und nichtrechtsfähigen Anstalten des Landes Berlin 
 

06.11.2020 

Information Nr. 8 

für die örtlichen Personalräte, Gesamtpersonalräte, den Hauptpersonalrat, 
die örtlichen Wahlvorstände und Gesamtwahlvorstände 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 
der Zeitraum der Stimmabgabe befindet sich nun in der Halbzeit. Weiterhin vielen Dank für  
euren Einsatz zur Durchführung der Wahl(en) in dieser besonderen Zeit. Aktuelle Mitteilungen  
sind unter www.berlin.de/hauptwahlvorstand abrufbar. 
 
Benennung der Wahltermine und Übermittlung der Wahlniederschriften 
 
Bitte teilt dem Hauptwahlvorstand - sofern noch nicht geschehen - die Wahltermine mit.  
 
Für die Übermittlung der Ergebnisse ist ein Vordruck der Wahlniederschrift abrufbar unter: 
www.berlin.de/hauptwahlvorstand. Für die Feststellung des Ergebnisses ist eine unverzügliche 
Übermittlung der Wahlniederschrift nach erfolgter Wahl sehr wichtig. Die Ergebnisse zur Wahl  
des Hauptpersonalrates dürfen örtlich nicht veröffentlicht werden!  

 
 Hinweise zur Wahlniederschrift für Bereiche ohne Gesamtwahlvorstand: 

Bitte sofort nach Auszählung per E-Mail senden an: "hauptwahlvorstand@hpr.berlin.de". 
Bitte das Original senden an: "Hauptwahlvorstand HPR - Klosterstr. 47 - 10179 Berlin". 
 

 Hinweis zur Wahlniederschrift für Bereiche mit Gesamtwahlvorstand: 
Bitte die Verfahrenshinweise des zuständigen Gesamtwahlvorstandes beachten.  

 
Durchführung einer Briefwahl 
 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Präsenzwahl, bei der eine persönliche Stimmabgabe 
vorgesehen ist. Der Hauptwahlvorstand befürwortet eine Beschränkung der Kontakte während  
der Pandemie, aber eine schriftliche Stimmabgabe ist nur auf Antrag möglich. Bitte dazu § 15a 
WOPersVG beachten und die Dienstkräfte verstärkt auf die Möglichkeit der schriftlichen 
Stimmabgabe hinweisen. 
 
Nicht genutzte Stimmzettel 
 
Einige Dienststellen haben einen erhöhten Bedarf an Stimmzetteln, da verstärkt die Möglichkeit  
der schriftlichen Stimmabgabe genutzt wird. Die vom Hauptwahlvorstand beschafften und den 
Dienststellen übersandten Stimmzettel sind auf Grundlage gemeldeter Beschäftigtenzahlen 
berechnet und mit einer Reserve versehen, die nun aber nicht mehr ausreichend ist. Daher die 
dringende Bitte: Nach Abschluss der Wahl bitte die nicht benötigten Stimmzettel per Dienstpost  
an den Hauptwahlvorstand übersenden. Wichtig: Die gültigen und ungültigen Stimmzettel müssen 
bis zur kommenden Wahl bei den Wahlunterlagen in der Dienststelle aufbewahrt werden. 


